
Satzung über die Reinhaltung und Reinigung öffentlicher Straßen
und über die Sicherung der Gehwege im Winter

in der Stadt Tambach-Dietharz

Aufgrund des § 49 Abs. 5 Thüringer Straßengesetz (ThürStrG) vom 07.05.1993 (GVBl.
S. 273), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 10.03.2005 (GVBl. S. 58),
und der §§ 19, 20 und 21 Abs. 2 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung
(Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
28. Oktober 2013 (GVBl. S. 293) hat der Stadtrat der Stadt Tambach-Dietharz in der
Sitzung vom 18.12.2013 die nachfolgende Satzung über die Reinhaltung und Reinigung
öffentlicher Straßen und über die Sicherung der Gehwege im Winter in der Stadt
Tambach-Dietharz (Straßenreinigungssatzung) beschlossen:

§ 1 Allgemeines

(1) Die in der geschlossenen Ortslage der Stadt Tambach-Dietharz gelegenen
öffentlichen Straßen oder Straßenteile sind zu reinigen. Geschlossene Ortslage ist der
Teil des Stadtgebietes, der in geschlossener oder offener Bauweise zusammenhängend
bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung ungeeignetes oder Ihr
entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung unterbrechen den Zusammenhang nicht.

(2) Reinigungspflichtig ist die Stadt Tambach-Dietharz. Die Reinigungspflicht umfasst
auch die Verpflichtung, die Gehwege und Überwege für Fußgänger vom Schnee zu
räumen und bei Schnee- und Eisglätte zu streuen. Die Stadt Tambach-Dietharz betreibt
die Straßenreinigung als öffentliche Einrichtung (öffentliche Straßenreinigung). Sie
reinigt die Straßen, soweit die Reinigungspflicht nicht nach Maßgabe der §§ 3 und 6
übertragen wird. Zur Durchführung der öffentlichen Straßenreinigung kann sich die
Stadt Tambach-Dietharz Dritter bedienen.

§ 2 Begriffsbestimmung

(1) Die Bestimmung der öffentlichen Straßen regelt sich nach den Maßgaben des
Thüringer Straßengesetzes - oder dem Bundesfernstraßengesetz. Danach sind
öffentliche Straßen diejenigen Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr
nach dem ThürStrG gewidmet sind. Zur öffentlichen Straße gehören der Gehweg, die
Fahrbahn und die weiteren Teile gemäß § 2 Abs. 2 ThürStrG, wie Gräben, Böschungen,
Rand- und Sicherheitsstreifen.

(2) Gehweg ist der Straßenteil, der erkennbar von der Fahrbahn abgesetzt ist und
dessen Benutzung für Fußgänger vorgesehen und geboten ist. Zum Gehweg gehören
auch die Teile, die gleichzeitig als Radweg (gemeinsame oder getrennte Geh- und
Radwege) ausgewiesen sind, Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel sowie der
markierte Teil, der durch Kraftfahrzeuge mitbenutzt werden darf.

(3) Fahrbahn ist der Straßenteil, dessen Benutzung durch Fahrzeuge (fließender und
ruhender Verkehr) vorgesehen und geboten ist. Zur Fahrbahn gehören auch
Fahrbahnrinnen, Bordsteinkanten und Parkbuchten.
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(4) Erschlossen ist ein Grundstück dann, wenn es an einer öffentlichen Straße i. S. d.
Abs. 1 anliegt (Vorderlieger) oder zu ihr eine rechtliche und tatsächliche Zugangs- oder
Zufahrtsmöglichkeit besteht (Hinterlieger).

Vorderliegergrundstücke im Sinne dieser Satzung sind nur solche Grundstücke, die mit
der vollständigen Grundstücksseite an der erschließenden Straße anliegen.
Hinterliegergrundstücke im Sinne dieser Satzung sind nur solche Grundstücke, die
nicht selbst an eine öffentliche Straße anliegen, sondern z. B. über einen Privatweg,
eine unselbständige Stichstraße oder ein Vorderliegergrundstück von der öffentlichen
Straße erschlossen sind.
Teilhinterliegergrundstücke im Sinne dieser Satzung sind nur solche Grundstücke, die
nicht mit der vollständigen der Straße zugewandten Grundstücksseite, sondern nur mit
einem Teil der Grundstücksseite an der erschließenden Straße anliegen.

(5) Anliegend ist ein Grundstück dann, wenn

1. es an eine öffentliche Straße angrenzt, auch wenn es keinen Zugang zu dieser hat
und dem Zugang keine rechtlichen oder tatsächlichen Hindernisse entgegenstehen
oder

2. nur durch Zwischenflächen getrennt ist, die wegen Ihrer geringen Größe oder
wegen des Zuschnittes nicht selbständig wirtschaftlich nutzbar sind und
demzufolge auch den Charakter einer eigenständigen Erschließungsanlage nicht
besitzen.

§ 3 Übertragung der Reinigungspflicht

(1) Die Reinigung der Straßen bzw. Straßenteile wird auf die Eigentümer oder Besitzer
(Reinigungspflichtige) der über öffentliche Straßen erschlossenen und anliegenden
Grundstücke übertragen. Ausgenommen hiervon sind die Fahrbahn der L 1028 und die
Haltestellen.

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des
Eigentümers der Erbbauberechtigte. Der Besitzer tritt an die Stelle des
Grundstückseigentümers und Erbbauberechtigen, wenn keine Eintragung im
Grundbuch vorliegt oder die Eigentums- oder Berechtigungslage ungeklärt ist.

(3) Mehreren Reinigungspflichtigen eines Grundstückes oder mehrerer Grundstücke,
soweit diese eine wirtschaftliche Einheit im Sinne von § 39 Abs. 2 der Abgabenordnung
bilden, obliegt die gesamtschuldnerische Reinigungspflicht.

(4) Die Reinigungspflicht erstreckt sich entlang der Grundstücksausdehnung der an
der Straße anliegenden Vorderliegergrundstücke.

(5) Ist der Reinigungspflichtige nicht in der Lage, die Pflichten persönlich zu erfüllen,
muss er sich Dritter bedienen.
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§ 4 Art, Maß und Umfang der Reinigungspflicht der Anlieger

(1) Als Reinigungsfläche gelten die Teile des Gehweges und der Fahrbahn der
öffentlichen Straße, die sich zwischen den Endpunkten der zur Straße angrenzenden
Grundstücksseite aus senkrecht bis zur Straßenmitte befinden. Wird ein Grundstück
über mehrere öffentliche Straßen erschlossen und liegt an diese an, ist jede dieser
Straßen zu reinigen. Bei einem Eckgrundstück erstreckt sich die Reinigungsfläche nach
Satz 1 auf den ganzen das Eckgrundstück umschließenden Teil der öffentlichen Straße,
einschließlich der Straßenkreuzung, jeweils bis zur Straßenmitte.

(2) Die zu reinigenden Flächen sind bei Bedarf, mindestens jede 2. Woche zu
säubern. Die vorgesehenen Reinigungsleistungen können unterbleiben, wenn dieses
vom Wetter her geboten ist.

(3) Die Reinigung ist so durchzuführen, dass entstandene Verunreinigungen wie durch
Papier, Obstreste, Laub, Unrat, Schlamm, Metall-, Kunststoff- und Holzteile, Glas und
Scherben sowie abstumpfendes Material (z. B. Sand und Splitt), sofern es sich hierbei
nicht um Abfälle handelt, von den zu reinigenden Flächen zu entfernen sind.
Hierzu gehört insbesondere auch die Beseitigung von Wildwuchs.

Belästigende Staubentwicklungen sind zu vermeiden.

(4) Der Straßenkehricht bzw. die von der Straße entfernten Gegenstände sind nach
den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen.
Er darf weder den Einrichtungen des Nachbarn, noch Straßenrinnen und
Straßeneinläufen, sonstigen Entwässerungsanlagen, offenen Abwassergräben,
öffentlich aufgestellten Einrichtungen (z. B. Papierkörbe und Sammelcontainer)
zugeführt werden.

(5) Bei nicht ausgebauten Straßen (Straßenabschnitte, Straßenteile) oder Straßen mit
wassergebundener Decke umfasst die Reinigung nur das Beseitigen von Fremdkörpern,
groben Verunreinigungen, Laub, Schlamm oder Ähnliches.

§ 5 Winterdienstpflichten

(1) Die Stadt räumt die öffentlichen Straßen (Fahrbahnen) von Schnee und streut bei
Schnee- und Eisglätte nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit.

(2) Die Verpflichteten (§ 6) und andere Verkehrsteilnehmer haben dafür Sorge zu
tragen, dass die Durchführung des städtischen Winterdienstes nicht behindert wird. Es
besteht kein Rechtsanspruch auf die Freihaltung von Flächen für den ruhenden
Verkehr. Aus der Durchführung des städtischen Winterdienstes erwachsende
Beeinträchtigungen sind von den Anliegern und Verkehrsteilnehmern grundsätzlich zu
dulden.



- 4 -

§ 6 Übertragung des Winterdienstes auf Gehwegen

(1) Die Schnee- und Glättebeseitigung (Winterdienst) auf Gehwegen wird auf die
Eigentümer oder Besitzer (Winterdienstpflichtige) der über öffentliche Straßen
erschlossenen und anliegenden Grundstücke übertragen.

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des
Eigentümers der Erbbauberechtigte. Der Besitzer tritt an die Stelle des
Grundstückseigentümers und Erbbauberechtigten, wenn keine Eintragung im
Grundbuch vorliegt oder die Eigentums- oder Berechtigungslage ungeklärt ist.

(3) Mehreren Winterdienstpflichtigen eines Grundstückes oder mehrerer Grundstücke,
soweit diese eine wirtschaftliche Einheit im Sinne von § 39 Abs. 2 der Abgabenordnung
bilden, obliegt die gesamtschuldnerische Winterdienstpflicht.

(4) Die Winterdienstpflicht erstreckt sich entlang der Grundstücksausdehnung der an
der Straße anliegenden Vorderliegergrundstücke. Die Regelungen der Abs. 4 - 5 des §
3 gelten entsprechend.

§ 7 Art, Maß und Umfang des Winterdienstes

(1) Der Winterdienst ist auf den Teilen des Gehweges der öffentlichen Straße
durchzuführen, die sich zwischen den Endpunkten der zur Straße angrenzenden
Grundstücksseite aus senkrecht bis zum Fahrbahnrand befinden. Wird ein Grundstück
über mehrere öffentliche Straßen erschlossen und liegt an diese an, ist der
Winterdienst auf jedem Gehweg durchzuführen. Bei einem Eckgrundstück erstreckt
sich der Winterdienst nach Satz 1 auf den ganzen das Eckgrundstück umschließenden
Teil des Gehweges einschließlich der Fußgängerüberwege, soweit auf denen Schnee
und Glätte vom Gehweg aus beseitigt werden können.

(2) Der Winterdienst ist wie folgt durchzuführen:

1. An Werktagen ist zwischen 6:00 und 20:00 Uhr sowie an Sonn- und
gesetzlichen Feiertagen zwischen 8:00 und 20:00 Uhr die entstandene Glätte zu
beseitigen und gefallener Schnee unverzüglich zu räumen.

2. Gehwege sind in einer für die Nutzung erforderlichen Breite (1,50 m, soweit der
Gehweg diese Breite überschreitet) bei Eis- und Schneeglätte so zu bestreuen
und von Schnee so zu räumen, dass ein durchgehend benutzbarer Gehweg
entsteht. Das gilt auch in Fußgängerzonen (Zeichen 242 StVO) und auf
Straßen, in denen die Fahrbahn und der Gehweg nicht durch bauliche oder
farbliche Markierungen voneinander getrennt sind (z. B. in verkehrsberuhigten
Bereichen - Zeichen 325 StVO).

3. Die von Schnee geräumten Flächen vor den Grundstücken müssen so
aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehend benutzbare Gehwegfläche
gewährleistet ist. Der später Räumende / Streuende muss sich insoweit an die
schon bestehende Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw.
Überwegrichtung vom gegenüberliegenden Grundstück anpassen.
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4. An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müssen die
Gehwege so bei Glätte bestreut und von Schnee frei gehalten werden, dass ein
gefahrloser Zu- bzw. Abgang zu den Verkehrsmitteln und ein Zu- bzw. Abgang
zur Wartehalle, falls vorhanden, gewährleistet ist.
An einer Haltestelle, die nach Lage und Beschaffenheit von einem dem
allgemeinen Fußgängerverkehr dienenden Gehwegbereich abgegrenzt ist, muss
der Betreiber der Verkehrslinie auf dem abgegrenzten Gehwegteil räumen und
streuen.

5. Festgetretener oder auftauender Schnee bzw. auftauendes Eis ist - soweit
möglich und zumutbar - zu lösen und abzulagern.

6. Der Schnee ist auf den an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder,
wo dies nicht möglich ist, auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der
Fußgänger- und Fahrzeugverkehr hierdurch nicht gefährdet oder mehr als
unvermeidbar behindert wird. Einläufe der Entwässerungsanlagen und
Hydranten sind von Schnee und Eis freizuhalten.

7. Es ist nicht gestattet, Schnee und Eis aus Grundstücken auf öffentlichen
Straßen abzulagern bzw. in Gewässer zu verbringen. Auf begrünten Flächen,
Baumscheiben und Beeten darf salzhaltiger Schnee nicht abgelagert werden.

§ 8 Einsatz von Streustoffen auf Gehwegen

(1) Zum Bestreuen der Gehwege sind abstumpfende Mittel (z. B. Blähschiefer,
feinkörniger Splitt, Sand u. ä.) zu verwenden.

(2) Streusalz und andere auftauende Stoffe dürfen nur in klimatischen Ausnahmefällen
(z. B. bei überfrierender Nässe, Eisregen u. ä.) sowie auf Treppen und steilen Wegen
mit Steigungen größer als 4 % verwendet werden, soweit mit abstumpfenden Mitteln
die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet werden kann. Zur öffentlichen Straße
gehörende Teile, wie begrünte Flächen, Baumscheiben und Beete, dürfen nicht mit
Salz bestreut werden.

(3) Die Streustoffe sind nach Beendigung der Wintersaison zu beseitigen.

§ 9 Vorsorgemaßnahmen, besondere Verschmutzungen

(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist es untersagt,
öffentliche Straßen mehr als nach den Umständen unvermeidbar zu verunreinigen
oder verunreinigen zu lassen und zu beschädigen oder zu zerstören.

(2) Es ist geboten, Fahrzeugladungen, die zu Verschmutzungen der Straße führen
können, abzudecken oder auf sonstige geeignete Weise zu sichern. Stark
verschmutzte Reifen sind vor der Auffahrt auf öffentliche Straße zu reinigen.

(3) Entstehen außergewöhnliche Verunreinigungen der Straße, beispielsweise durch
Karnevalsumzüge, Straßenfeste, Demonstrationen, kulturelle oder sportliche
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Veranstaltungen, das Vorhandensein von Schaubuden, Verkaufsständen, Baustellen
und dergl. oder durch sonstige Anlagen oder Einrichtungen, hat der Veranstalter
bzw. Verursacher die außergewöhnliche Verunreinigung unverzüglich auf seine
Kosten gem. § 17 ThürStrG zu beseitigen.

(4) Von Besitzern als Abfall deklarierte Gegenstände dürfen ohne Erlaubnis nicht auf
die öffentliche Straße gebracht oder abgelagert werden.

(5) Beseitigt der Verursacher eine außergewöhnliche Verunreinigung nicht
unverzüglich, kann die Reinigung auf dessen Kosten durch die Stadt Tambach-
Dietharz erfolgen.

§ 10 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 4 als Reinigungspflichtiger (§ 3) die ihm auferlegte öffentliche
Straßenreinigung in einem Abstand von 2 Wochen nicht oder ungenügend
durchführt;

2. entgegen § 4 Abs. 4 Straßenkehricht bzw. die von der Straße entfernten
Gegenstände nicht nach abfallrechtlichen Vorschriften entsorgt;

3. entgegen § 5 die Durchführung des städtischen Winterdienstes behindert;

4. entgegen § 7 als Winterdienstpflichtiger (§ 6) die Gehwege im Winter nicht
oder ungenügend von Schnee bzw. Eis räumt oder bei Glätte nicht
ausreichend streut oder Schnee bzw. Eis falsch ablagert;

5. entgegen § 7 Abs. 2 Nr. 1 als Winterdienstpflichtiger (§ 6) nicht innerhalb der
festgelegten Zeiten seinen Verpflichtungen zum Räumen und Streuen
nachkommt;

6. entgegen § 8 unzulässiger Weise auftauende Stoffe verwendet oder
Streustoffe nach Beendigung der Wintersaison nicht unverzüglich beseitigt;

7. entgegen § 9 Abs. 1, 2, 3 und 4 eine öffentliche Straße mehr als nach den
Umständen unvermeidbar verunreinigt oder verunreinigen lässt und / oder
eine über das übliche Maß hinausgehende verursachte Verunreinigung einer
öffentlichen Straße nicht unverzüglich beseitigt.

(2) Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen dieser
Satzung können gemäß § 19 ThürKO i. V. m. § 17 OWiG mit einer Geldbuße bis zu
5.000,00 Euro geahndet werden.
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§ 11 Inkrafttreten

(1)Die Satzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2014 in Kraft.

(2)Gleichzeitig tritt die Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Tambach-
Dietharz vom 28.02.1991 außer Kraft.

Tambach-Dietharz, den 24.01.2014

Schütz
Bürgermeister Siegel


